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Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021
durch öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt Ingolstadt gibt nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuergeset-
zes folgendes öffentlich bekannt:
1. Für alle Steuerpflichtigen, die bisher keinen Grundsteuerbe-

scheid für das Kalenderjahr 2021 erhalten haben, wird für das
Kalenderjahr 2021 die Grundsteuer in der gleichen Höhe wie
im Kalenderjahr 2020 festgesetzt.

2. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der Wirksamkeit
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre.

3. Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt 2 Wochen nach
dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Zahlungsaufforderung
Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2021 fäl-
lig. Jahreszahler haben den Gesamtbetrag der Steuer am 1. Juli
2021 zu entrichten

Begründung:
Der Stadtrat der Stadt Ingolstadt hat am 14.12.2020 den Hebe-
satz für die Grundsteuer A auf 350 v.H. und für die Grundsteuer
B auf 460 v.H. festgesetzt. Damit wird die Steuer gegenüber
dem Vorjahr nicht verändert.
Die Grundsteuer kann für Steuerschuldner, bei denen die glei-
che Steuer wie im Vorjahr festzusetzen wäre, anstelle eines in-
dividuellen Bescheides durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt werden (§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes).
Hinweise zum Ende der Steuerpflicht bei Eigentümerwechsel:
Der bisherige Eigentümer bleibt grundsteuerpflichtig, bis das
Finanzamt den Eigentümerwechsel festgestellt hat. Ein im Laufe
des Jahres übergegangenes Grundstück wird dem neuen Eigen-
tümer zum 1. Januar des Folgejahres zugerechnet. Bis zu diesem
Zeitpunkt bleibt der bisherige Eigentümer Steuerschuldner.
Die dingliche Haftung des Grundstücks aufgrund gesetzlicher
Regelung bleibt hiervon unberührt.
Rechtzeitige Zahlung der Grundsteuer mit Lastschrifteinzug:
Die Teilnahme am Einzugsverfahren erleichtert die rechtzeitige
Steuerzahlung. Dazu muss der Stadt, auch bei Änderung der
Kontoverbindung, ein SEPA-Mandat erteilt werden.
Das Formblatt „SEPA-Lastschriftmandat Grund-, Gewerbe- und
Hundesteuer“ kann auf der Internetseite „www.ingolstadt.de/
Formulare“ abgerufen werden und ist am Serviceschalter des
Bürgeramtes (Neues Rathaus, Erdgeschoss) zu erhalten.
Formlose Einzugsermächtigungen oder formlose Mitteilungen
von Änderungen der Bankverbindung können nicht berücksich-
tigt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Festsetzungsbescheid in Form einer Allgemeinver-
fügung kann innerhalb eines Monats nach Wirksamwerden der
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.
Wenn diese Festsetzung eine Gemeinschaft von Steuerpflichti-
gen betrifft, kann jeder Adressat innerhalb eines Monats nach
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch einlegen (siehe 1.)
oder, wenn die übrigen Adressaten zustimmen, unmittelbar
Klage erheben (siehe 2.).
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadt Ingolstadt, Rathausplatz 4, 85047 Ingolstadt einzulegen.
Er kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen unter der
Adresse: QES@Ingolstadt.de eingelegt werden.
Sollte über den Widerspruch ohne sachlichen Grund nicht in an-
gemessener Frist entschieden werden, so kann Klage beim Baye-
rischen Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335
München, Briefanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München er-
hoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Mona-
ten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt In-
golstadt) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen sollen angegeben und der ange-
fochtene Bescheid in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Briefanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,
schriftlich oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den
Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBI S.
390) wurde für den Rechtsbereich dieses Bescheides ein fakulta-
tives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglich-
keit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelba-
rer Klageerhebung. Die unmittelbare Klageerhebung setzt die
Zustimmung aller gemeinsamen Adressaten des Bescheids vo-

raus. Wirksam zustimmen kann nur, wer keinen Widerspruch
eingelegt hat.
Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz ver-
sehen sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung ohne
qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.
Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.
Kraft Bundesrecht ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (lfSG)
und der Elften Bayerischen lnfektionsschutzmaßnah-

menverordnung (11. BayIfSMV) -
Alkoholkonsumverbot und Festlegung der

stark frequentierten öffentlichen Plätze
Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage des § 24 der 11.
BaylfSMV, § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des lnfektions-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsver-
ordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetzes folgende

Allgemeinverfügung
1. Nach § 24 Abs. 2 Satz 1 der 11. BaylfSMV ist der Konsum von

Alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innen-
städte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Him-
mel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum
oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt.

2. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten werden von der Stadt
Ingolstadt nach § 24 Abs.2 Satz 2 der 11. BaylfSMV wie folgt
festgelegt:
• Gebiet der Altstadt (vgl. insoweit die beigefügte Anlage

mit entsprechender farblicher Kennzeichnung).
• Diese Pflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich zu-

gänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige bis zu
den Hauswänden. Fahrradfahrende sind - in Bereichen in
denen Fahrradfahren zulässig ist - von der Maskenpflicht
befreit. Die in § 2 der 10. BaylfSMV normierten Ausnahmen
bleiben unberührt.

• Volksfestplatz
• Hallenbad Parkplatz
• Hindenburgpark
• Glacis
• Klenzepark
• Baggersee Gelände; dieses umfasst insbesondere den Be-

reich innerhalb der nachstehenden Begrenzungen im Sinne
eines Rundweges: Start - Parkplatz Bar am See, Rundweg
um den Baggersee, Oberschüttweg, Stauseestraße, Donau,
Fuchsschüttweg, Endpunkt - Parkplatz Bar am See

• Spielpark Fort Peyerl
3. Die Allgemeinverfügung tritt am 15. Februar 2021, 00.00 Uhr

in Kraft und mit Ablauf des 07. März 2021, 24.00 Uhr außer
Kraft.

Begründung:
Vor dem Hintergrund der unverändert erhöhten InfektionsIage
hält der Freistaat Bayern weiterhin an einem Alkoholkonsum-
verbot in der Öffentlichkeit fest. Es gilt auf möglichst allen öf-
fentlichen Plätzen, insbesondere den öffentlichen Verkehrsflä-
chen der Innenstädte und an allen sonstigen öffentlichen Plät-
zen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder
nicht nur vorübergehend aufhalten. Die konkreten Örtlichkei-
ten werden von den Kommunen festgelegt.
Die in Ziffer 2 benannten Örtlichkeiten sind nach Erfahrung der
Stadt Ingolstadt und aufgrund der Erkenntnisse der Ingolstäd-
ter Sicherheitsbehörden als sonstige öffentliche Orte unter frei-
em Himmel zu definieren, an denen sich insbesondere im Zeit-
raum der Corona-Pandemie immer wieder Menschenansamm-
lungen außerhalb der infektionsschutzrechtlichen Zulässigkeit
zum gemeinsamen Alkoholkonsum gebildet haben. Sobald die
Witterungsverhältnisse erlauben halten sich in den benannten
Gebieten immer wieder alkoholisierte bzw. Alkohol konsumie-
rende Gruppen auf. Die Sicherheitskräfte machten überwie-
gend die Erfahrung, dass die Personen innerhalb der Gruppen
bzw. die Gruppen zueinander die Mindestabstände nicht ein-
hielten. Mund- und-Nasen-Bedeckungen wurden nicht getra-
gen. Die benannten Bereiche sind bekannte und beliebte Treff-
punkte für Ansammlungen zum gemeinsamen Alkoholkonsum
und zum Feiern. Das Alkoholkonsumverbot ist gerade auch im
Hinblick auf etwaiges Ausweichverhalten derart umfassend
festzusetzen.
Die getroffenen Anordnungen sind gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. §
16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar. Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG
gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Ver-
waltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfü-
gung kann ein hiervon abweichender Zeitpunkt bestimmt wer-
den. Um eine mögliche Verbreitung einer Infektion zeitnah zu
verhindern, wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekanntge-
geben werden, wenn die Bekanntgabe an die Beteiligten un-
tunlich ist (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). Vorliegend ist die
Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich, weil auf Grund der
großen Vielzahl der betroffenen Adressaten eine zeitnahe indi-
viduelle Bekanntgabe nicht möglich ist. Gemäß Art. 41 Abs. 3
Satz 2, Abs. 4 Satz I und 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1
des Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)
analog in Verbindung mit § 67 Abs.2 der Geschäftsordnung der
Stadt Ingolstadt wird diese Allgemeinverfügung aufgrund der
besonderen Eilbedürftigkeit (Erfordernis zur Verhütung erheb-
licher Gefahren für Leben und Gesundheit) durch Veröffentli-
chung im Internet (www. ingolstadt.de/corona sowie
www.ingolstadt.de/amtliche) bekannt gegeben. Die Geltungs-
dauer wurde gewählt, um auch im Falle des Eintretens niedriger

lnfektionszahlen verlässlich deren Verfestigung erreichen zu
können.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:
a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-

beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische
Gerichts- und Verwaltungspostfach - www.egvp.de - erhoben
werden.
Dabei sind die der lnternetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit zu entnehmenden Bedingungen zu beachten:
http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/
rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen können der lnternetpräsenz der Bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
und der Elften Bayerischen

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
(11. BayIfSMV) – Maskenpflicht

Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage des § 24 der 11.
BayIfSMV, § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des Infektions-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsver-
ordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetzes folgende

Allgemeinverfügung
1. Die zentralen Begegnungsflächen der Ingolstädter Innen-

stadt werden hinsichtlich der Verpflichtung eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen (Maskenpflicht; § 24 Abs. 1 Nr.1
der 11. BayIfSMV) für die Stadt Ingolstadt wie folgt festgelegt
(siehe hierzu beiliegenden Plan, Anlage 1):
• Gebiet der Altstadt (vgl. insoweit die beigefügte Anlage mit

entsprechender farblicher Kennzeichnung).
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• Diese Pflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich zu-
gänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige bis zu
den Hauswänden. Fahrradfahrende sind – in Bereichen in
denen Fahrradfahren zulässig ist – von der Maskenpflicht
befreit. Die in § 1 Abs. 2 der 11. BayIfSMV normierten Aus-
nahmen bleiben unberührt. Dabei ist insbesondere Das Ver-
zehren von Speisen und Getränken, die „to go“ gekauft
werden, in Bereichen mit geltender Maskenpflicht auf-
grund der Vorgaben des Freistaats Bayern nicht zulässig.

2. Ergänzend sowie klarstellend zu § 24 Abs.1 Nr. 2 der 11. Bay-
IfSMV wird Maskenpflicht im Umfeld des Hauptbahnhofes
und des Nordbahnhofs der Stadt Ingolstadt angeordnet.
Die Regelungen der Ziffer 1 gelten entsprechend.
• Maskenpflicht Hauptbahnhof im Bereich der Bahnhofstraße

o begrenzt durch die Lokalbahnlokomotive („Dampflok“),
den Bereich gegenüber den Fahrradständern und der
Fassade des IntercityHotel Ingolstadt, die Bushaltestelle
„Am Hauptbahnhof“ sowie frontal zum Hauptbahn-
hofgebäude)

• Maskenpflicht Nordbahnhof im Bereich
„Am Nordbahnhof“ sowie „Hindenburgstraße“
o begrenzt durch den Kiesparkplatz nördlich der Fahrrad-

ständer sowie die Straße „Am Nordbahnhof“ im Bereich
der Bushaltestellen).

3. Deklaratorisch wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs.1
Nr. 2 und Nr. 3 Maskenpflicht in folgenden Bereichen gilt:
• Auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich

der Fahrstühle von öffentlichen Gebäuden sowie von sons-
tigen öffentlich zugänglichen Gebäuden.

• Auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeitsstät-
ten, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und Ein-
gangsbereichen.

4. Ergänzend zu § 1 Abs.1 Satz 3 der 11. BayIfSMV wird Masken-
pflicht angeordnet, in denjenigen Bereichen, in denen Men-
schen dichter und/oder länger zusammenkommen.
• Infolgedessen gilt überall dort, wo ein Mindestabstand von

1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, Maskenpflicht.
• Die in § 1 Abs. 2 der 11. BayIfSMV normierten Ausnahmen

bleiben unberührt. Fahrradfahrende sind – in Bereichen in
denen Fahrradfahren zulässig ist – von der Maskenpflicht
befreit.

5. Die Allgemeinverfügung tritt am 15. Februar 2021, 00.00 Uhr
in Kraft und mit Ablauf des 07. März 2021, 24.00 Uhr außer
Kraft.

Begründung:
Aufgrund der nach wie vor zu hohen Corona-Infektionszahlen
hat das Bayerische Kabinett beschlossen, die Maßnahmen des
bundesweiten Lockdowns und damit die 11. Bayerische Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung bis zum Ablauf des 07. März
2021 zu verlängern.

Die Umsetzung in der Stadt Ingolstadt erfolgt nach den gesetz-
ten Vorgaben der jeweils gültigen Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung. Ziel der Maßnahmen ist es, die
von den zuständigen Gesundheitsbehörden ermittelte expo-
nentielle Steigerung der Infektionszahlen so zu verringern, dass
die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems aufrecht erhal-
ten bleibt. Die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems ist
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein
überragend wichtiges Gemeingut und dient dem von staatlicher
Seite im Rahmen des Möglichen sicherzustellenden Schutz von
Leben und Gesundheit der Bevölkerung.

Trotz der Erfolge des Lockdowns ist weiter Vorsicht geboten.
Deutlich ansteckendere Virusmutationen, aber auch zu viele
Kontaktmöglichkeiten können das Infektionsgeschehen jeder-
zeit wieder anfachen und eine dritte Welle erzeugen. Die Rück-
kehr eines exponentiellen Wachstums muss verhindert werden.

Mehr Maske erlaubt mehr Normalität. Vor dem Hintergrund des
gesamtgesellschaftlichen Willens, das gesellschaftliche und
wirtschaftliche Leben soweit als möglich aufrechtzuerhalten, er-
möglicht die Maskenpflicht in Kombination mit allgemeinen

Hygieneregeln sowie Abstandsgeboten, auf noch weitreichen-
dere Beschränkungen zu verzichten. So sind trotz des Ziels mög-
lichst jeden nicht zwingend notwendigen Kontakt zu vermei-
den, etwa „Click&Collect“ - bzw. „Call&Collect“ - Angebote
auch bezüglich ansonsten geschlossener Handels- und Dienst-
leistungsbetriebe erlaubt. Dies ermöglicht die Abholung vorbe-
stellter Waren bei Einhaltung der in § 12 Abs.1 Satz 6 11. Bay-
IfSMV vorgesehenen zusätzlichen Maßnahmen. Weitere Locke-
rungen sind nur bei weiterhin niedrigem Infektionsgeschehen
und der Verhinderung der Rückkehr exponentiellen Wachstums
denkbar.

Wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit bleibt es, Ab-
stand zu halten und Kontakte zu verringern. Kontakte zu ande-
ren Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Haus-
stands sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Der
gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat ge-
nutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken, ist
nur Angehörigen desselben Hausstands und einer weiteren Per-
son sowie zugehörigen Kindern bis einschließlich drei Jahren er-
laubt. Darüber hinaus ist die wechselseitige, unentgeltliche,
nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14
Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten
Betreuungsgemeinschaften zulässig, wenn sie Kinder aus höchs-
tens zwei Hausständen umfasst. Dazugehörende Kinder bis 14
Jahre sind hiervon ausgenommen. Darüber hinaus wird jeder
angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf
ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und den Personen-
kreis möglichst konstant zu halten. Dort wo dies nicht oder nur
eingeschränkt einzuhalten ist, trägt die Maskenpflicht dazu bei,
dass gesellschaftliche Leben soweit als möglich aufrechtzuerhal-
ten.

Ergänzend zu Ziffer 1 bis 4:
Nach § 24 Abs. 1 BayIfSMV besteht Maskenpflicht auf den von
der zuständigen festzulegenden zentralen Begegnungsflächen.
Insbesondere dort können zahlreiche Engstellen und eine un-
übersichtliche Gesamtlage versetzen die Besucherinnen und Be-
sucher der Bereiche auch nicht hinreichend sicher in die Lage ei-
genverantwortlich im Interesse des Eigen- sowie Infektions-
schutzes zu reagieren. Andere gleich wirksame, aber weniger
belastende Maßnahmen sind nicht ersichtlich. Die Erfahrungen
der bisherigen Maßnahmen zeigen auf, dass eine feingliedrige-
re Unterteilung zu einer Verlagerung der Personenströme führt.
Aus diesem Grunde sind auch die Seitengassen sowie Verbin-
dungswege von der Maskenpflicht umfasst. Auf diesem Wege
wird die Infektionsgefahr auf das erforderliche Mindestmaß re-
duziert und dem Erfordernis der Klarheit und Bestimmtheit
Rechnung getragen. Nicht zuletzt wird damit trotz der beste-
henden Beschränkungen eine Umsetzung der für die Abholun-
gen vorbestellter Waren im „Call&Collect“ sowie „Click&Col-
lect“-System erforderlichen Hygienekonzepte des Einzelhandels
erst möglich.

Gemäß § 28 der 11. BayIfSMV kann die zuständige Kreisverwal-
tungsbehörde im Hinblick auf die 11. BayIfSMV weitergehende
und ergänzende Anordnungen treffen. Auffällig am derzeiti-
gen Ingolstädter Infektionsgeschehen ist der Umstand, dass ne-
ben einzelnen Infektionsherden in Pflegeheimen ein abgrenz-
barer einzelner bzw. lokaler Infektionsherd nicht feststellbar ist.
Die Maskenpflicht im Hinblick auf die situationsbedingte Erfor-
derlichkeit bei Unterschreiten des Mindestabstands, trägt dem
Umstand Rechnung, dass Menschen auch außerhalb der von der
generellen Maskenpflicht umfassten Bereiche, dichter und/oder
länger zusammenkommen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht) soll dazu beitragen, die Wei-
terverbreitung des SARS-CoV-2-Virus in Situationen einzudäm-
men, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durch-
gehend eingehalten werden kann. Mehr Maske erlaubt mehr
Normalität. Vor dem Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen
Willens, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben soweit
als möglich aufrechtzuerhalten, ermöglicht die Maskenpflicht in
Kombination mit allgemeinen Hygieneregeln sowie Abstands-
geboten, auf weitreichendere Beschränkungen zu verzichten.
Im Vergleich zu einer generellen Maskenpflicht, erscheint es je-
doch als die weniger belastende, jedoch gleich wirksame Maß-
nahme.

Die getroffenen Anordnungen sind gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. §
16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Ergänzend zu Ziffer 5:
Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekannt-
gabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender
Zeitpunkt bestimmt werden. Um eine mögliche Verbreitung ei-
ner Infektion zeitnah zu verhindern, wurde von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht. Eine Allgemeinverfügung darf auch
dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn die Bekanntga-
be an die Beteiligten untunlich ist (Art. 41 Abs. 3 Satz 2
BayVwVfG). Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten
untunlich, weil auf Grund der großen Vielzahl der betroffenen
Adressaten eine zeitnahe individuelle Bekanntgabe nicht mög-
lich ist. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2
BayVwVfG i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Landes-
straf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) analog in Verbindung
mit § 67 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Stadt Ingolstadt wird
diese Allgemeinverfügung aufgrund der besonderen Eilbedürf-
tigkeit (Erfordernis zur Verhütung erheblicher Gefahren für Le-
ben und Gesundheit) durch Veröffentlichung im Internet
(www.ingolstadt.de/corona sowie www.ingolstadt.de/amtliche)
bekannt gegeben. Die Geltungsdauer wurde gewählt, um auch
im Falle des Eintretens niedriger Infektionszahlen verlässlich de-
ren Verfestigung erreichen zu können.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-

beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische
Gerichts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de - erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu beachten:
http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/
rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Haushaltssatzung
Zweckverband für Rettungsdienst und

Feuerwehralarmierung
Region Ingolstadt

Haushaltsjahr 2021
I:

Aufgrund der Art. 40 ff. des Gesetzes über Kommunale Zusam-
menarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung,
veröffentlicht im Amtsblatt der Regierung von Oberbayern
(OBABl.Nr. 2/2021 vom 22. Januar 2021), erlässt der Zweckver-
band für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Region In-
golstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.790.100 EURO
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.268.700 EURO
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Die Umlage nach § 17 der Verbandssatzung wird auf 2.920.300
EURO festgesetzt.
Für die einzelnen Verbandsmitglieder errechnet sich folgender
Umlagesatz:
Verwaltungshaushalt
Landkreis Eichstätt 26,80 % 702.910,40 EURO
Stadt Ingolstadt 27,71 % 726.777,88 EURO
Landkreis Pfaffenhofen 25,86 % 678.256,08 EURO
Landkreis Neuburg / Schrobenhausen 19,63 % 514.855,64 EURO

2.622.800,00 EURO
Vermögenshaushalt
Landkreis Eichstätt 26,80 % 79.730,00 EURO
Stadt Ingolstadt 27,71 % 82.437,25 EURO
Landkreis Pfaffenhofen 25,86 % 76.933,50 EURO
Landkreis Neuburg / Schrobenhausen 19,63 % 58.399,25 EURO

297.500,00 EURO

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 Euro
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

II.
Die Regierung hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde nach
Art. 71 Abs. 2 i.V.m. Art. 110 und 117 Abs. 1 GO i.V.m. Art. 26
Abs. 1 Satz 1 KommZG festgestellt, dass diese Satzung keine ge-
nehmigungspflichtigen Bestandteile enthält (Regierungsschrei-
ben vom 15.01.2021).
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab dem
Tage der amtlichen Bekanntmachung eine Woche lang in der
Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Dreizehnerstraße 1, 2.
Obergeschoss, 85049 Ingolstadt, während der allgemeinen Ge-
schäftszeiten zur Einsicht aus.

Ingolstadt, 11. Dezember 2020
Zweckverband für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung

Peter von der Grün
Landrat und Verbandsvorsitzender

AMTLICHE MITTEILUNGEN DER STADT INGOLSTADT
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Erhebung einer Vorausleistung
auf den Erschließungsbeitrag

Mit dem Bau folgender Teilmaßnahmen wurde begonnen:
Straße von bis Teilmaßnahmen
Ottonenstraße Fl.Nr. 2052/0 Fl.Nr. 2060/0 Herstellung der Fahrbahn
mit Entwässerung der
Sandizellerstraße Erschließungsanlage
(Erschließungseinheit) Beleuchtungseinrichtung

Straßenbegleitgrün
Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen für die
Erschließungsanlage

Gemäß Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung
werden daher für o.g. Maßnahmen Vorausleistungen auf den
Erschließungsbeitrag erhoben, sobald die Voraussetzungen für
die Verteilung des Aufwandes vorliegen.

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leis-
tung nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben:
Reuchlin Gymnasium - Generalsanierung:
- Sanitärinstallationsarbeiten Ost, Nr. 665-00343-2020-B-IN

Einreichungstermin:16.03.2021 um 10:45 Uhr
- Heizungsinstallationsarbeiten Ost, Nr. 665-0344-2020-B-IN

Einreichungstermin:16.03.2021 um 11:15 Uhr
- Küchentechnik Ost, Nr. 665-0346-2020-B-IN

Einreichungstermin:16.03.2021 um 11:45 Uhr
- Lüftungsinstallationsarbeiten Ost, Nr. 665-00347-2020-B-IN

Einreichungstermin:16.03.2021 um 13:45 Uhr
- Elektrotechnik Ost, Nr. 665-00348-2020-B-IN

Einreichungstermin:16.03.2021 um 14:15 Uhr
Ausführungsort: Ingolstadt. Abwicklung der Ausschreibung
über das Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt,
Tel. (0841) 305-2450,
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung
über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leis-
tung nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben:
Neubau GS Lessingstraße - Photovoltaik-Anlage,
Nr. 665-0019-2021 -B-IN
Einreichungstermin: 15.03.2021 um 11:15 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt
Tel. (0841) 305-2450, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatiform
www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Schulverwaltungsamt, beabsichtigt folgen-
de Leistung nach VGV im Offenen Verfahren zu vergeben:
Beförderung von Schülern in Kleinbussen,
Nr. 440-0001 -2021 -F-IN
Einreichungstermin: 10.03.2021 um 23:59 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447,
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Ingolstadt, Schulverwaltungsamt, beabsichtigt folgen-
de Leistung nach UVgO zu vergeben:
Wartung und Instandhaltung von Fräsmaschinen
Nr. 440-0001 -2021 -L -IN
Einreichungstermin: 10.03.2021 um 23:59 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447,
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Öffentliche Sitzung
des Bezirksausschusses V – Südwest

Am Donnerstag, 18.02.2021, findet um 19:00 Uhr eine öffentli-
che Sitzung des Bezirksausschusses V – Südwest statt. Der Veran-
staltungsort ist das Jugendheim Hundszell, Klausenweg, 85051
Ingolstadt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift vom 08.12.2020
2. Schreiben der Stadt Ingolstadt

2.1. Räum- und Streudienst am Schulweg (Verbindungsweg
zwischen Hundszell und Haunwöhr) Stellungnahme INKB

2.2. Parksituation im Klausenweg
3. Änderung Verkehrsrechtliche Anordnung Hans-Böckler-Str.
4. Errichtung eines 5G Mast auf dem Südfriedhof
5. Erweiterung Kleingartenanlage am Schmalzbuckel
6. Aktueller Stand Erweiterung Südfriedhof und zusätzlicher

Eingang
7. Bürgerhaushalt 2021
8. Verschiedenes
Änderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten.

Stefan Huber
Bezirksausschussvorsitzender Südwest
Eigenheimstraße 21a
85051 Ingolstadt
Tel.: 0841/1294544
Mail.: huber.in@gmx.de

Zur Einhaltung der Hygieneauflagen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Teilnehmerzahl vor Ort
sehr begrenzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sich Be-
sucherinnen und Besucher, die an der Bezirksausschusssitzung
teilnehmen möchten, rechtzeitig vorab bei der Schriftführerin
mit der entsprechenden Personenzahl und Kontaktdaten an-
melden (Mail: cm3692@bingo-ev.de).
Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske.

Hinweise zum Datenschutz:
1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Ermöglichung
einer Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang
mit COVID-19 (SARS-CoV-2). Rechtsgrundlage der Verarbei-
tung ist Art. 6 Abs.1c DSGVO i.V. m § 1 Abs. 3 11.BayIfSMV

2. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der o.g. Daten an Dritte erfolgt an das
jeweils zuständige Gesundheitsamt bzw. die jeweils zuständi-
ge öffentliche Stelle zu den o.g. Zwecken. Ihre Daten werden
ausschließlich auf Grundlage der oben genannten Rechts-
grundlagen an Dritte weitergegeben. Sie werden ausdrück-
lich nicht zu Werbezwecken verwendet.

3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden vier Wochen ab der Sitzung gespeichert.
Danach werden die Daten vernichtet.

Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses
XI – Friedrichshofen-Hollerstauden

Am Dienstag, 23.02.2021 findet um 19:00 Uhr eine öffentliche
Sitzung des Bezirksausschusses XI - Friedrichshofen-Hollerstau-
den statt. Veranstaltungsort: Online-Sitzung/Thomas
kirche, Buchenweg 4, 85049 Ingolstadt

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Anwesenden
2. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom

29.09.2020
3. Mitteilungen der Verwaltung
3.1. Straßennamen im Baugebiet „Samhof“ (2020-11-009)
3.2. Stadtteilkümmerer der Ingolstädter Kommunalbetriebe
3.3. Spielgeräte Haslangpark (2020-11-009)
3.4. Behindertenparkplatz am Friedhof (2020-11-007)
4. Anträge
4.1. Parksituation Vorwaltnerstraße
4.2. Hundekotbeutelspender am Verbindungsweg Schultheiß-

Vorwaltnerstraße
5. Sonstiges

Fremdenfeindlicher Vorfall
Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Rainer Mühlberger, Buchenweg 7, 85049 Ingolstadt
Die Bezirksausschusssitzung wird digital durchgeführt. Die Sit-
zung ist auch in dieser Form öffentlich. Bezirksausschussmit-
glieder sind automatisch angemeldet und erhalten rechtzeitig
die Zugangsdaten zur Online-Sitzung! Bei Verhinderung bitten
wir um Abmeldung beim Bezirksausschussvorsitzenden.
Jede Bürgerin und Bürger kann beim Bezirksausschussvorsit-
zenden die nötigen Zugangsinformationen zur Online-Sitzung
erhalten (Anmeldung unter Mail: BZA_XI_Ingolstadt@gmx.de)
bzw. beim angegebenen Sitzungsort an der Sitzung teilneh-
men.
Zur Einhaltung der Hygieneauflagen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Teilnehmerzahl vor Ort
sehr begrenzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sich Be-
sucherinnen und Besucher, die an der Bezirks¬ausschusssitzung
teilnehmen möchten, rechtzeitig vorab beim Bezirksausschuss-
vorsitzenden mit der entsprechenden Personenzahl und Kon-
taktdaten anmelden (Mail: BZA_XI_Ingolstadt@gmx.de).
Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske.

Online-Sitzung des Bezirksausschusses IV - Südost
Am Dienstag, 23.02.2021, findet um 19:00 Uhr eine öffentliche
Sitzung des Bezirksausschusses IV – Südost statt. Veranstaltungs-
ort: Online-Sitzung/Stadtteiltreff Augustinviertel, Feselenstr. 18,
85053 Ingolstadt

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der form- und fristge-
rechten Ladung und der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
3. Mitteilungen der Stadt Ingolstadt
3.1 Am Auwaldsee/Kälberschüttstr - Gehwegneubau (AZ

2021-04-001)
3.2 Am Franziskanerwasser - Beginn Bauarbeiten

Regenrückhaltebecken
3.3 Süd-Ostspange - Benennung nach K. Ettl derzeit nicht

möglich (AZ 2020-04-032)
3.4 Süd-Ostspange - Geschwindigkeitsbeschränkung (AZ

2020-04-017)
3.5 Neubau Mittelschule Süd-Ost - Zwischenbescheid
3.6 Klein-Salvator-Str. - Kontrolle LKW-Durchfahrtsverbot

(AZ-2020-04-031)
3.7 ESV - Bestuhlung Halle (AZ 2020-04-016 B)

4. Anliegen anwesender Bürger

5 Bürgerhaushalt (BH)
5.1 BH 2020 - Sachstand
5.2 BH 2021 - Sachstand und Vorschläge

Schautafel des BZA „Muster Friedrichshofen“

6 . Geschwindigkeitsmessungen
7. Verschiedenes, Wünsche und Anfragen
7.1 Asamstr. - Beleuchtung der Querungshilfe
7.2 Straßenbenennung - Genovefa Miedel
7.3 Asamstr./Geisenfelderstr. - Instandsetzung Schautafel
7.4 Stadtteilplatz - Nachbargrundstück ggfs. Teilerwerb

möglich
7.5 ESV - Airtrackmatte
7.6 Peisserstr - Ballfangzaun

Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Johann Brenner, Weisbergerstr. 5 a, 85053 Ingolstadt
Die Bezirksausschusssitzung wird digital durchgeführt. Die Sit-
zung ist auch in dieser Form öffentlich. Bezirksausschussmit-
glieder sind automatisch angemeldet und erhalten rechtzeitig
die Zugangsdaten zur Online-Sitzung! Bei Verhinderung bitten
wir um Abmeldung beim Bezirksausschussvorsitzenden.
Jede Bürgerin und Bürger kann beim Bezirksausschussvorsitzen-
den die nötigen Zugangsinformationen zur Online-Sitzung erhal-
ten (Anmeldung unter Mail: bza.johann.brenner@t-online.de)
bzw. beim angegebenen Sitzungsort an der Sitzung teilnehmen.
Zur Einhaltung der Hygieneauflagen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Teilnehmerzahl vor Ort
sehr begrenzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sich Be-
sucherinnen und Besucher, die an der Bezirks¬ausschusssitzung
teilnehmen möchten, rechtzeitig vorab beim Bezirksausschuss-
vorsitzenden mit der entsprechenden Personenzahl und Kon-
taktdaten anmelden (Mail: bza.johann.brenner@t-online.de).
Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske.

Hinweise zum Datenschutz:
1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Ermöglichung
einer Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang
mit COVID-19 (SARS-CoV-2). Rechtsgrundlage der Verarbei-
tung ist Art. 6 Abs.1c DSGVO i.V. m § 1 Abs. 3 11.BayIfSMV

2. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der o.g. Daten an Dritte erfolgt an das
jeweils zuständige Gesundheitsamt bzw. die jeweils zustän-
dige öffentliche Stelle zu den o.g. Zwecken. Ihre Daten
werden ausschließlich auf Grundlage der oben genannten
Rechtsgrundlagen an Dritte weitergegeben. Sie werden
ausdrücklich nicht zu Werbezwecken verwendet.

3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden vier Wochen ab der Sitzung gespeichert.
Danach werden die Daten vernichtet.

Haushaltssatzung der Waisenhausstiftung Ingolstadt
für das Haushaltsjahr 2021

Entsprechend § 6 der Satzung der Waisenhausstiftung Ingol-
stadt obliegt der Stadt Ingolstadt die Vertretung und Verwal-
tung der Stiftung. Nach Art. 28 Abs. 3 Stiftungsgesetz (BayStG)
gelten somit auch die Bestimmungen der Gemeindewirtschaft
und damit auch die Regelungen der Haushaltssatzung.
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Wai-
senhausstiftung Ingolstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab
1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von 4.686.100,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 4.685.300,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von 800,00 €

2. im Finanzhaushalt
a)aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 4.653.550,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 4.539.150,00 €
und einem Saldo von 114.400,00 €

b)aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 2.100.000,00 €
und einem Saldo von - 100.000,00 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 700,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0,00 €
und einem Saldo von 700,00 €

d)und dem Saldo des Finanzhaushalts von 15.100,00 €

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in
künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
werden nicht beansprucht.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.
Ingolstadt, 14.12.2020 Dr. Christian Scharpf
Waisenhausstiftung Ingolstadt Oberbürgermeister
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen vom
22.02.2021 bis 26.02.2021 im Büro des Peter-Steuart-Hauses,
Herschelstraße 20, 85057 Ingolstadt, von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
zur Einsichtnahme öffentlich aus.


